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Tagesordnungspunkt: 

Aktueller Sachstand zum U3-Ausbau 
 

Sachverhalt: 

Bund und Länder haben sich am 28.10.2007 auf eine gemeinsame Zielvereinbarung über 
den bedarfsgerechten Ausbau an Betreuungsplätzen für unter Dreijährige geeinigt. Das 
Deutsche Jugendinstitut (DJI) hat zum damaligen Zeitpunkt durch eine Studie festgestellt, 
dass der Bedarf an Betreuungsplätzen für U3-Kinder bundesweit bei 35 % liegt, das 
entspricht 750.000 Plätze. Für NRW ist der Bedarf  auf 32 % festgelegt worden, das 
entspricht 144.000 Plätze im Land und 499 Plätze für den Jugendamtsbereich Rhein-Kreis 
Neuss. Für die Kommunen im Zuständigkeitsbereich errechnen sich für die U3-Betreuung 
folgende Platzzahlen: Jüchen 169, Korschenbroich 231 und Rommerskirchen 99. Der Bedarf 
ist in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 06.11.2008 beraten und bestätigt worden. 
 
Die o.a. Daten waren und sind die Grundlage für die Planungen zum U3-Ausbau sowie zur 
Finanzierung. 
Das Kinderförderungsgesetz (KiföG) ist ein zentraler Baustein beim Ausbau der 
Kindertagesbetreuung. Es ist am 16. Dezember 2008 in Kraft getreten und soll den Ausbau 
eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes insbesondere für Kinder unter 3 Jahren 
sicher stellen. 
Im Rahmen des KiföG hat der Bundesgesetzgeber bestimmt, dass ab dem 01.08.2013  jedes 
Kind mit Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch auf eine Betreuung in einer 
Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege hat.  
Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten dritten Lebensjahr ist 
bereits im Jahr 1996 im SGB V III § 24 verbindlich geregelt worden. 
 
Im Zeitraum vom 01.01.2008 bis 01.08.2013 werden im Zuständigkeitsbereich des 
Kreisjugendamtes insgesamt 30 Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen in den 
Kindertageseinrichtungen zu Gunsten des U3-Ausbaus durchgeführt worden sein. 
 
Kostenvolumen:     5.714.371,00 € 
Zuschüsse von Land und Bund:    4.579.050,00 € 
Zuschüsse Kreisjugendamt:          256.242,00 € 
Geschaffene U3-Plätze, ohne Kindertagespflege: 247 
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Plätze in Kindertagespflege       87 
 
Zurzeit befinden sich sechs Projekte im Bau, deren Finanzierung über Bundes- und 
Landesmittel abgesichert ist. Die Baumaßnahmen werden bis zum 01.08.2013 abgeschlossen 
sein. 
Weitere 4 Maßnahmen sind geplant, die entsprechenden Fördermittel sind beim 
Landesjugendamt im Sommer 2010 beantragt aber noch nicht bewilligt worden. 
 
Kostenvolumen:    1.080.483,00 € 
Zuschüsse Land und Bund:      899.928,00 € 
Zuschüsse Kreisjugendamt:        40.281,00 € 
Beantragte Plätze:     60 
 
 
Versorgungsquote jeweils zum 01.08. von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege 
 
    Land NRW Kreisjugendamt Korschenbroich Jüchen  Rommerskirchen 

    Quote Quote / Plätze Quote / Plätze Quote / Plätze Quote / Plätze 

Kiga-Jahr 2008/09   12,7 % / 198 13,1 % /   93 12,6 % /    68 12,1 % / 37 

  2009/10   22,5 % / 347 25,2 % / 179 20,6 % /  110 19,7 % / 58 

  2010/11   25,4 % / 386 26,1 % / 185 25,0 % /  126 24,7 % / 75 

  2011/12 22,70% 28,4 % / 436 30,9 % / 215 26,4 % /  134 28,2 % / 87 

  2012/13 26% 31,5 % / 476 32,9 % / 229 29,1 % /  148 32,1 % / 99 

  2013/14 32% 33,1 % / 500 35,2 % / 245 30,7 % /  156 32,1 % / 99 

 geplant 2014/15   35,6 % / 538 38,9 %   271 33,1 % /  168 32,1 % / 99 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.  

2. Die Landesregierung wir aufgefordert, Bundesmittel zügig an die Jugendämter weiter 
zu leiten und Landesmittel in ausreichendem Umfang zur Verfügung zu stellen.  
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